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hängigkeit und Ungleichheit (Bill of 
Rights von 1689, Virginia, Bill of 
Rights von 1776, Pariser Erklärung 
der Rechte des Menschen und des 
Bürgers von 1789).' In der bürger
lichen Gesellschaft dienen die M. der 
Schaffung von politischen Bedingun
gen, in denen die kapitalistischen 
Eigentümer ihre Herrschaft frei ent
falten können. „Die praktische Nutz
anwendung des Menschenrechtes der 
Freiheit ist das Menschenrecht des 
Privateigentums.“ (Marx, MEW, 1, 
S. 364) Ihnen liegt der durch das ka
pitalistische Eigentum hervorgerufene 
Antagonismus zwischen den Eigen
tümern und Produzenten und die Iso
lierung der Individuen von der Ge
sellschaft zugrunde. „Keines der so
genannten Menschenrechte geht also 
über den egoistischen Menschen hin
aus, über den Menschen, wie er Mit
glied der bürgerlichen Gesellschaft, 
nämlich auf sich, auf sein Privatinter
esse und seine Privatwillkür zurück
gezogenes und vom Gemeinwesen ab
gesondertes Individuum ist.“ (Marx, 
MEW, 1, S. 366) Die bürgerlichen 
M. sind also Rechte des Mitglieds 
der bürgerlichen Gesellschaft, deren 
Freiheits- und Gleichheitspostulate 
in der Unverletzlichkeit des Privat
eigentums an den Produktionsmitteln 
(-> Eigentum) gipfeln. Daraus ergibt 
sich gegenüber den besitzlosen Klas
sen ihr abstrakter, ja heuchlerischer 
Charakter. In den kapitalistischen 
Ländern existiert ein tiefer Wider
spruch zwischen den proklamierten 
M. und der gesellschaftlichen Reali
tät. Millionen Arbeitslose sind des 
elementarsten und wichtigsten M., 
des Rechts auf Arbeit, beraubt. Das 
Recht auf gleiche Bildung, die 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, das Recht auf Gleichheit vor 
dem Gesetz, unabhängig von Natio
nalität, Rasse, religiösem und welt
anschaulichem Bekenntnis, auf freie 
Wahl des Berufs und freien Zugang 
zu öffentlichen Ämtern wird fortlau
fend verletzt. Das Recht auf Mei- 
nungs-, Informations- und Pressefrei

heit ist durch die Pressemonopole 
untergraben. Das Recht auf Leben 
und Gesundheit, auf Frieden und 
Völkerverständigung wird durch hem
mungslose Rüstungspblitik, Antikom
munismus und steigende Kriminalität 
ständig verletzt bzw. permanent ge
fährdet. Die M. im Sozialismus sind 
Ausdruck der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse und der politischen 
Macht der Arbeiterklasse. Ihre Reali
tät wurzelt in diesen Grundlagen. 
Die Einheit von Rechten und Pflich
ten gewährleistet die Entwicklung 
und den Schutz des Sozialismus und 
die Entfaltung der schöpferischen 
Fähigkeiten der Persönlichkeiten. Die 
M. im Sozialismus wurden zum ersten 
Mal 1918 im Sowjetstaat in der „De
klaration der Rechte des werktätigen 
und ausgebeuteten Volkes“ prokla
miert und beruhen auf der Aufhe
bung des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln. Sie sind nicht auf 
abstrakte Individuen fixiert, sondern 
widerspiegeln die konkret-histori
schen Wechselbeziehungen von Ge
sellschaft und Persönlichkeit und die 
Erfordernisse der Klassenausein
andersetzung mit dem Imperialismus. 
Sie sind deshalb von ihrem klassen
mäßigen und sozialökonomischen In
halt her untrennbar verknüpft mit 
politischer und gesellschaftlicher Ver
antwortung gegenüber den Errungen
schaften des Sozialismus und gegen
über der eigenen Persönlichkeitsent
wicklung. Nicht die Freiheit von der 
Gesellschaft und vom Staat, sondern 
die Freiheit in der sozialistischen Ge
sellschaft und im sozialistischen 
Staat, die umfassende Einbeziehung 
und die Mitwirkung an den gesell
schaftlichen Angelegenheiten ermög
lichen die Entwicklung der soziali
stischen Persönlichkeit und ihrer Frei
heit (—^ sozialistische Demokratie). 
Der Sozialismus gewährt allen Men
schen gleiche sozialökonomische und 
rechtliche Garantien für die Verwirk
lichung der M. und die Einheit von 
politischen, wirtschaftlichen urjd so
zialen Rechten. Nach dem zweiten


